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Stadt Kronach 06
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung über das Widerspruchs-
recht gegen die Weitergabe Ihrer Melde-

registerdaten nach § 50 Abs. 5 BMG
Das Meldegesetz räumt Ihnen die Möglichkeit ein, folgen-
den Datenübermittlungen und Auskunftserteilungen zu wi-
dersprechen:

a) an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen,

b) an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- 
oder Ehejubiläen

c) an Adressbuchverlage,

d) an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über 
Familienangehörige von Mitgliedern, die nicht dersel-
ben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehören (§ 42 Abs. 3 BMG), 

e) an das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr zum Zweck der Übersendung von Infor-
mationsmaterial (§ 36 Abs. 2 BMG).

Wenn Sie oder ein Familienangehöriger von dem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen wollen, geben Sie bitte 
dies der Meldebehörde bekannt. Das kann in einem form-
losen Schreiben erfolgen oder aber Sie bedienen sich ei-

nes bei der Meldebehörde erhältlichen Antragsformular. 
Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. 
Datenübermittlung:  
Von den Meldebehörden werden regelmäßig Daten an an-
dere Behörden übermittelt.
Anlass und Zweck der Datenübermittlungen, Datenemp-
fänger sowie die übermittelten Daten werden durch das 
Meldegesetz und durch die 1. und 2. Meldedaten-Über-
mittlungsverordnung des Bundes und durch die Melde-
daten-Übermittlungsverordnung des Freistaates Bayern 
geregelt.
Die Anmeldung bei der Meldebehörde befreit nicht von 
der Verpflichtung, den Wohnungswechsel ggf. anderen 
Behörden mitzuteilen.

Kronach, 23.02.2022

Suffa-Blinzler

Stadt Wallenfels 07
Satzung 

für die öffentliche Entwässerungs-
einrichtung der Stadt Wallenfels  
(Entwässerungssatzung – EWS)

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 
2 und 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
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(GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wasser-
gesetzes (BayWG) erlässt die Stadt Wallenfels folgende 

Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Die Stadt Wallenfels betreibt eine öffentliche Einrich-
tung zur Abwasserbeseitigung (Entwässerungsein-
richtung) für das Gebiet der Stadt Wallenfels und die 
Ortsteile.

(2) Ausgenommen sind die Ortsteile Geuser, Dörnach, 
Schindelthal und Voglerei. Hier können soweit erfor-
derlich eigenständige Bestimmungen erlassen wer-
den.

(3) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung be-
stimmt die Stadt Wallenfels.

(4) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im 
öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grund-
stücksanschlüsse.

§ 2
Grundstücksbegriff, Verpflichtete

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich 
zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck 
dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, 
das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, 
auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile 
von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts han-
delt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorga-
ben vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer er-
lassenen Vorschriften gelten auch für Teileigentü-
mer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Woh-
nungserbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige 
zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 
Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt 
und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begrif-
fe folgende Bedeutung:

1. Abwasser
ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftli-
chen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zu-
sammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie 
das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser 
(Niederschlagswasser).
Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden 
und gesammelten Flüssigkeiten.
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser (ein-
schließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbrin-
gen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser.

2. Kanäle
sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder 
Regenwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke 

wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regen-
überläufe.

3. Schmutzwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 
Schmutzwasser.

4. Mischwasserkanäle
sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und 
Schmutzwasser bestimmt.

5. Regenwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 
Niederschlagswasser.

6. Sammelkläranlage
ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesam-
melten Abwassers einschließlich der Ableitung zum Ge-
wässer.

7. Grundstücksanschlüsse
sind

– bei Freispiegelkanälen:
 die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht.
– bei Druckentwässerung:
 die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammel-

schacht.
– bei Unterdruckentwässerung:
 die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des 

Hausanschlussschachts.

8. Grundstücksentwässerungsanlagen
sind

– bei Freispiegelkanälen:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Besei-

tigung des Abwassers dienen, bis einschließlich des 
Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfs-
fall erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgemäßen 
Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4).

– bei Druckentwässerung:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Besei-

tigung des Abwassers dienen, bis einschließlich des 
Abwassersammelschachts.

– bei Unterdruckentwässerung:
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Be-

seitigung des Abwassers dienen, bis zum Hausan-
schlussschacht.

9. Kontrollschacht
ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung 
der Anlage dient.

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)
ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsan-
lage.

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung)
ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter die-
nenden Stauraum sowie einer Absaugventileinheit.

12. Messschacht
ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflus-
ses oder die Entnahme von Abwasserproben.

13. Abwasserbehandlungsanlage
ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des 
Abwassers vor Einleitung in den Kanal zu vermindern 
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oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Klein-
kläranlagen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie 
Anlagen zur (Vor-) Behandlung gewerblichen oder indus-
triellen Abwassers.

14. Fachlich geeigneter Unternehmer
ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grund-
stücksentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. 
Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbe-
sondere 
– die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkun-

de der verantwortlichen technischen Leitung,
– die Sachkunde des eingesetzten Personals und des-

sen nachweisliche Qualifikation für die jeweiligen Arbei-
ten an Grundstücksentwässerungsanlagen,

– die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschi-
nen und Geräte,

– die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden 
Normen und Vorschriften,

– eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kont-
rollen und Dokumentation).

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass 
sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist 
berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfal-
lende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung ein-
zuleiten.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich 
nur auf solche Grundstücke, die durch einen Kanal er-
schlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann un-
beschadet weitergehender bundes- und landesgesetz-
licher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle 
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. 
Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen 
werden, bestimmt die Stadt Wallenfels.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,
1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Men-

ge nicht ohne Weiteres von der Entwässerungsein-
richtung übernommen werden kann und besser von 
demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt oder

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch 
oder wegen des unverhältnismäßig hohen Auf-
wands nicht möglich ist.

(4) Die Stadt Wallenfels kann den Anschluss und die Be-
nutzung versagen, wenn die gesonderte Behandlung 
des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl 
der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht 
nicht, soweit eine Versickerung oder anderweitige Be-
seitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß 
möglich ist. Die Stadt Wallenfels kann hiervon Ausnah-
men zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung 
von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen 
Gründen erforderlich ist.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflich-
tet, bebaute Grundstücke an die Entwässerungsein-
richtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein An-
schlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
auch unbebaute Grundstücke an die Entwässerungs-
einrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauli-
che Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen 
kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der 
Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit 
zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn 
der Benutzung des Baus hergestellt sein. In allen an-
deren Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Auffor-
derung durch die Stadt Wallenfels innerhalb der von ihr 
gesetzten Frist herzustellen.

(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen sind, ist im Umfang des Benut-
zungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungsein-
richtung einzuleiten (Benutzungs- zwang). Verpflichtet 
sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadt Wal-
lenfels die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benut-
zung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn 
der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernis-
se des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Stadt Wallenfels einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auf-
lagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss 
oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, kann 
die Stadt Wallenfels durch Vereinbarung ein besonde-
res Benutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestim-
mungen dieser Satzung und der Beitrags- und Ge-
bührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann 
in der Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt 
werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8
Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt Wallen-
fels hergestellt, verbessert, erneuert, geändert und un-
terhalten sowie stillgelegt und beseitigt. Die Stadt Wal-
lenfels kann, soweit der Grundstücksanschluss nicht 
nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungseinrich-
tung ist, auf Antrag zulassen oder von Amts wegen an-
ordnen, dass der Grundstückseigentümer den Grund-
stücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, verbes-
sert, erneuert, ändert und unterhält sowie stilllegt und 
beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten 
entsprechend.

(2) Die Stadt Wallenfels bestimmt Zahl, Art, Nennwei-
te und Führung der Grundstücksanschlüsse. Sie be-
stimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschlie-
ßen ist. Begründete Wünsche des Grundstückseigen-
tümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an 
die Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder an-
zuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücks-
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anschlüssen, den Einbau von Schächten, Schiebern, 
Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonder-
bauwerken zulassen, ferner das Anbringen von Hin-
weisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die 
ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grund-
stück anfallenden Abwassers erforderlich sind.

§ 9
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstücks-
eigentümer mit einer Grundstücksentwässerungs-
anlage zu versehen. Wird das Schmutzwasser über 
die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner 
Sammelkläranlage zugeführt, ist die Grundstücksent-
wässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungs-
anlage auszustatten.

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Ab-
wasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 
2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu 
erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder 
zu beseitigen. Für die Reinigungsleistung der Abwas-
serbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist 
darüber hinaus der Stand der Technik maßgeblich.

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist 
ein Kontrollschacht zu errichten. Die Stadt Wallen-
fels kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich 
zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. 
Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässe-
rung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle 
und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage 
über den Abwassersammelschacht oder den Hausan-
schlussschacht durchgeführt werden kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann 
die Stadt Wallenfels vom Grundstückseigentümer den 
Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwäs-
serung des Grundstücks verlangen, wenn ohne die-
se Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Ab-
wassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechenden Planung und Ausführung 
des Kanalsystems für die Stadt Wallenfels nicht mög-
lich oder nicht wirtschaftlich ist.

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwäs-
serungseinrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer 
selbst zu schützen.

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten 
daran dürfen nur durch fachlich geeignete Unterneh-
mer ausgeführt werden. Die Stadt Wallenfels kann den 
Nachweis der fachlichen Eignung verlangen.

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage herge-
stellt oder geändert wird, sind der Stadt Wallenfels fol-
gende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:
a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im 

Maßstab 1:1.000,
b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, 

aus denen der Verlauf der Leitungen und im Fall 
des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsan-
lage ersichtlich sind,

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der 
Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, 
bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbe-
sondere die Gelände- und Kanal- sohlenhöhen, die 

maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte 
und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste Grund-
wasseroberfläche zu ersehen sind,

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Ab-
wasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 
Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner An-
gaben über
– Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewoh-

ner auf dem Grundstück, wenn deren Abwasser 
miterfasst werden soll,

– Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungs-
materials, der Erzeugnisse,

– die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,
– Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Ein-

leiten bestimmten Abwassers,
– die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbe-

handlung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, 
Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemes-
sungsnachweisen.

 Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch 
den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, 
Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur 
Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen.

 Die Pläne müssen den bei der Stadt Wallenfels auf-
liegenden Planmustern entsprechen. Alle Unterlagen 
sind vom Grundstückseigentümer und dem Planferti-
ger zu unterschreiben. Die Stadt Wallenfels kann er-
forderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern.

(2) Die Stadt Wallenfels prüft, ob die geplante Grund-
stücksentwässerungsanlage den Bestimmungen die-
ser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Stadt 
Wallenfels schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustim-
mungsvermerk zurück; die Zustimmung kann unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustim-
mung gilt als erteilt, wenn die Stadt Wallenfels nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollstän-
digen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich ver-
weigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsan-
lage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt 
die Stadt Wallenfels dem Grundstückseigentümer un-
ter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur 
Berichtigung und erneuten Einreichung der geänder-
ten Unterlagen bei der Stadt Wallenfels; Satz 3 gilt ent-
sprechend.

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücks-
entwässerungsanlage darf erst begonnen werden, 
wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist 
oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungspflicht nach 
sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und was-
serrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustim-
mung unberührt.

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Stadt 
Wallenfels Ausnahmen zulassen.

§ 11
Herstellung und Prüfung der Grundstücks-

entwässerungsanlage 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Wallenfels 

den Beginn des Herstellens, des Änderns, des Aus-
führens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Be-
seitigens spätestens drei Tage vorher schriftlich anzu-
zeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benen-
nen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten 
sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 
24 Stunden schriftlich anzuzeigen.
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(2) Die Stadt Wallenfels überprüft die Arbeiten. Im Rahmen 
dieser Überprüfung kann die Stadt Wallenfels verlan-
gen, dass der Grundstückseigentümer eine aufgrund 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungs-
anlage vor erstmaliger Inbetriebnahme durch einen 
nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeig-
neten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das 
Ergebnis durch diesen bestätigen lässt sowie dass die 
Bestätigung der Stadt Wallenfels vorzulegen ist. Fest-
gestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer auf 
Aufforderung durch die Stadt Wallenfels innerhalb ei-
ner angemessenen Frist beseitigen zu lassen; die Be-
seitigung der Mängel ist der Stadt Wallenfels anzuzei-
gen.

(3) Alle Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung 
der Stadt Wallenfels verdeckt werden. Andernfalls sind 
sie auf Anordnung der Stadt Wallenfels freizulegen. 
Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfun-
gen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustel-
len.

(4) Die Stadt Wallenfels kann verlangen, dass die Grund-
stücksentwässerungsanlage nur mit ihrer Zustimmung 
in Betrieb genommen wird. Die Zustimmung kann ins-
besondere von der Vorlage einer Bestätigung nach 
Abs. 2 Satz 2 abhängig gemacht werden.

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 oder die Prüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlage durch die Stadt 
Wallenfels befreien den Grundstückseigentümer, den 
ausführenden oder prüfenden Unternehmer sowie den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vor-
schriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausfüh-
rung der Anlage.

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung ei-
nes privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft 
über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasser-
behandlungsanlage gemäß den Richtlinien für Zuwen-
dungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese die Prü-
fung und Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2.

§ 12
Überwachung

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu un-
terhaltenden Grundstücksanschlüsse, Messschächte 
und Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen 
von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene 
Kosten durch einen fachlich geeigneten Unterneh-
mer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch 
diesen bestätigen zu lassen; für Anlagen in Wasser-
schutzgebieten bleiben die Festlegungen in der jewei-
ligen Schutzgebietsverordnung unberührt. Der Grund-
stückseigentümer hat der Stadt Wallenfels die Be-
stätigung innerhalb von vier Wochen nach Abschluss 
der Prüfung unaufgefordert vorzulegen. Festgestellte 
Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich 
beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist in-
nerhalb von zwei Monaten nach Ausstellung der Be-
stätigung eine Nachprüfung durchzuführen; Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Frist für die Nachprüfung kann auf 
Antrag verlängert werden.

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasser-
behandlungsanlagen gelten die einschlägigen wasser-
rechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 
1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen. Art. 60 Abs. 3 
BayWG bleibt unberührt.

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schä-
den an den Grundstücksanschlüssen, Messschäch-
ten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwa-

chungseinrichtungen und Abwasserbehandlungsanla-
gen unverzüglich der Stadt Wallenfels anzuzeigen.

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwas-
ser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Haus-
abwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung 
zugeführt, kann die Stadt Wallenfels den Einbau und 
den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlan-
gen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für 
die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse 
der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder 
Selbstüberwachung der Stadt Wallenfels vorgelegt 
werden.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Stadt Wallen-
fels befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen 
jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entneh-
men sowie Messungen und Untersuchungen durch-
zuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüs-
se und Messschächte, wenn sie die Stadt Wallenfels 
nicht selbst unterhält. Die Stadt Wallenfels kann jeder-
zeit verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer 
zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht 
werden, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträch-
tigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewäs-
serverunreinigungen ausschließt. Führt die Stadt Wal-
lenfels aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Mess-
schächte oder der vom Grundstückseigentümer zu 
unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängel-
freiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit 
Abschluss der Prüfung durch die Stadt Wallenfels neu 
zu laufen.

(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch 
für den Benutzer des Grundstücks.

§ 13
Stilllegung von Entwässerungsanlagen  

auf dem Grundstück
Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässe-
rungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungs-
anlagen sowie dazugehörige Abwasserbehandlungsanla-
gen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 
Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt 
wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 14
Einleiten in die Kanäle

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in 
Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser ein-
geleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl 
Schmutz- als auch Niederschlagswasser eingeleitet 
werden.

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet 
werden darf, bestimmt die Stadt Wallenfels. 

§ 15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht 
eingeleitet oder eingebracht werden, die 
– die dort beschäftigten Personen gefährden oder de-

ren Gesundheit beeinträchtigen,
– die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlos-

senen Grundstücke gefährden oder beschädigen,
– den Betrieb der Entwässerungseinrichtung er-

schweren, behindern oder beeinträchtigen,
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– die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwer-
tung des Klärschlamms erschweren oder verhin-
dern oder

– sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere 
die Gewässer, auswirken.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für
1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie 

Benzin oder Öl,
2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
3. radioaktive Stoffe,
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfär-

bung des Abwassers in der Sammelkläranlage oder 
des Gewässers führen, Lösemittel,

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Aus-
dünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können,

6. Grund- und Quellwasser,
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 

Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunsthar-
ze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtab-
fälle, Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten,

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, 
Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben und 
Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächte-
reien, Molke,

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensio-
nen aus Abwasserbehandlungsanlagen und Abort-
gruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen 
zur Beseitigung der Fäkalschlämme,

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorg-
nis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfä-
higkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädi-
genden oder erbgutverändernden Wirkung als ge-
fährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cya-
nide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycycli-
sche Aromaten, Phenole.

 Ausgenommen sind:
– unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwas-

ser in der Art und in der Menge, wie sie auch im 
Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise an-
zutreffen sind;

– Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbe-
handlungsanlage zurückgehalten werden kön-
nen und deren Einleitung die Stadt Wallenfels in 
den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 
zugelassen hat;

– Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach 
§ 58 des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet 
werden dürfen.

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
– von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der 

Behandlung in der Sammelkläranlage nicht den 
Mindestanforderungen nach § 57 des Wasser-
haushaltsgesetzes entsprechen wird,

– das wärmer als +35 °C ist,
– das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 

aufweist,
– das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
– das als Kühlwasser benutzt worden ist.

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln,

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung 
über 200 kW.

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 
2 zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den einzel-
nen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Son-
dervereinbarung festgelegt.

(4) Über Abs. 3 hinaus kann die Stadt Wallenfels in Ein-
leitungsbedingungen auch die Einleitung von Abwas-
ser besonderer Art und Menge ausschließen oder von 
besonderen Voraussetzungen abhängig machen, so-
weit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Ent-
wässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den 
Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vor-
schriften, insbesondere der Bedingungen und Aufla-
gen des der Stadt Wallenfels erteilten wasserrechtli-
chen Bescheids, erforderlich ist.

(5) Die Stadt Wallenfels kann die Einleitungsbedingungen 
nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung 
von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht 
nur vorübergehend nach Art oder Menge wesentlich 
geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der 
Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder 
Bescheide ändern. Die Stadt Wallenfels kann Fristen 
festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der ge-
änderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen.

(6) Die Stadt Wallenfels kann die Einleitung von Stoffen im 
Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichte-
te Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefähr-
dende oder schädigende Wirkung verlieren oder der 
Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert 
wird. In diesem Fall hat er der Stadt Wallenfels eine 
Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vor-
zulegen.

(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus öl-
befeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbe-
feuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwert-
leistung über 200 kW in die Entwässerungseinrichtung 
ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren 
und der Stadt Wallenfels über die Funktionsfähigkeit 
der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung 
eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornstein-
feger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fach-
betriebs vorzulegen.

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Stadt Wal-
lenfels und einem Verpflichteten, die das Einleiten von 
Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vor-
kehrungen an der Entwässerungseinrichtung ermög-
lichen, bleiben vorbehalten.

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücks-
entwässerungsanlage oder in die Entwässerungsein-
richtung gelangen, ist dies der Stadt Wallenfels sofort 
anzuzeigen.

§ 16
Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Ben-
zin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden können, 
ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungs-
anlage eingebaute Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabschei-
der abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betrei-
ben und regelmäßig zu warten. Die Stadt Wallenfels kann 
den Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, 
Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. 
Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.
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§ 17
Untersuchung des Abwassers

(1) Die Stadt Wallenfels kann über die Art und Menge 
des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers Auf-
schluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingelei-
tet oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Ab-
wassers geändert werden, ist der Stadt Wallenfels auf 
Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser keine 
Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen.

(2) Die Stadt Wallenfels kann eingeleitetes Abwasser je-
derzeit, auch periodisch, auf Kosten des Grundstücks-
eigentümers untersuchen lassen. Auf die Überwa-
chung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Ein-
leitung in die Sammelkanalisation eine wasserrechtli-
che Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vor-
liegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen aus 
der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß 
durchgeführt und die Ergebnisse der Stadt Wallenfels 
vorgelegt werden. Die Stadt Wallenfels kann verlan-
gen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwa-
chungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und 
die Messergebnisse vorgelegt werden.

§ 18
Haftung

(1) Die Stadt Wallenfels haftet unbeschadet von Absatz 
2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstörun-
gen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer 
Planung, Ausführung und Unterhaltung der Entwässe-
rungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt 
insbesondere auch für Schäden, die durch Rückstau 
hervorgerufen werden.

(2) Die Stadt Wallenfels haftet für Schäden, die sich aus 
der Benutzung der Entwässerungseinrichtung erge-
ben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Stadt 
Wallenfels zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben 
für die ordnungsgemäße Benutzung der Entwässe-
rungseinrichtung einschließlich des Grundstücksan-
schlusses zu sorgen.

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Son-
dervereinbarung zuwiderhandelt, haftet der Stadt Wal-
lenfels für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und 
Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die 
durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksent-
wässerungsanlage oder des Grundstücksanschlusses 
verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grund-
stückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu er-
neuern, zu ändern und zu unterhalten sowie stillzule-
gen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften 
als Gesamtschuldner.

§ 19
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und 
Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ab-
leitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet 
liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnah-
men unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese 
Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung er-
forderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, 
die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlos-
senen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück 
genutzt werden oder für die die Möglichkeit der ört-

lichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vor-
teilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inan-
spruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in un-
zumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art 
und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme sei-
nes Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der 
Anlagen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle 
für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Ver-
legung hat die Stadt Wallenfels zu tragen, soweit die 
Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des 
Grundstücks dient.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrs-
wege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die 
durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen 
Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 20
Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des 
Grundstücks haben zu dulden, dass zur Überwachung 
ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die 
mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Perso-
nen der Stadt Wallenfels zu angemessener Tageszeit 
Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Woh-
nungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang be-
treten; auf Verlangen haben sich diese Personen aus-
zuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen An-
lagen- teilen zu gewähren und sind die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer 
und der Benutzer des Grundstücks werden nach Mög-
lichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenah-
men und Abwassermessungen.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betre-
tungs- und Überwachungsrechte bleiben unberührt.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich
1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2,  

§ 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3,
2. § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 

und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder 
hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- 
oder Vorlagepflichten verletzt,

3. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der 
Stadt Wallenfels mit der Herstellung oder Änderung 
der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,

4. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine 
unrichtige Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 
Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,

5. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der 
Stadt Wallenfels die Leitungen verdeckt,

6. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksent-
wässerungsanlagen nicht innerhalb der vorgegebe-
nen Fristen überprüfen lässt,

7. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwas-
ser oder sonstige Stoffe in die Entwässerungsein-
richtung einleitet oder einbringt,

8. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug 
dieser Satzung beauftragten Personen der Stadt 
Wallenfels nicht ungehindert Zugang zu allen Anla-
genteilen gewährt.
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(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ord-
nungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 22
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel

(1) Die Stadt Wallenfels kann zur Erfüllung der nach die-
ser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnun-
gen für den Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschrie-
benen Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens 
gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.

§ 23
Inkrafttreten; Übergangsregelung

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21. Oktober 1997 
in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 27. Juni 
2006 außer Kraft.

Wallenfels, 22. Februar 2022
Stadt Wallenfels

Jens Korn
Erster Bürgermeister

Stadt Wallenfels 08
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung  
der Stadt Wallenfels (BGS-EWS)

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) erlässt die Stadt Wallenfels folgende Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung:

§ 1 
Beitragserhebung

Die Stadt Wallenfels erhebt zur Deckung ihres Aufwands 
für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung einen 
Beitrag.

§ 2 
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich 
genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben 
sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine 
entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf de-
nen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die 

Entwässerungseinrichtung besteht
 oder 
2. sie (auch aufgrund einer Sondervereinbarung) an die 

Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen 
sind. 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-
tragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 
Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitrags-
schuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und 
ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser 

Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit In-
krafttreten dieser Satzung.

§ 4 
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist.

§ 5 
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 
Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berech-
net.

 Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei 
Grundstücken von mindestens 2.500 m² Fläche (über-
große Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei 
bebauten Grundstücken auf das vier fache der bei-
tragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch  
2.500 m² begrenzt. 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der 
Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller 
werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachge-
schosse werden nur herangezogen, soweit sie ausge-
baut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudetei-
le, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen 
oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 
Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasser-
ableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und 
Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie 
über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen un-
bebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein 
Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Bei-
tragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung 
im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur unterge-
ordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte 
unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträgli-
chen Änderung der für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil 
erhöht. 

 Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 
– im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die 

zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch 
keine Beiträge geleistet wurden,

– im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die 
zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im 
Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Ver-
vielfachung errechnende zusätzliche Grundstücks-
fläche,

– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher bei-
tragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn 
des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungs-
änderung die Voraussetzungen für die Beitragsfrei-
heit entfallen.

(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag 
nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, 
so wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 be-
rücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 
Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 
Dieser Betrag ist nachzuentrichten.
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 Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Ge-
schossflächen, so ist für die Berechnung des Erstat-
tungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach 
dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 

(6) Bei einem Grundstück, für das ein Herstellungsbeitrag, 
jedoch weder eine Kostenerstattung noch ein Beitrags-
anteil für den Grundstücksanschluss im öffentlichen 
Straßengrund geleistet worden ist, wird für die bereits 
veranlagten Grundstücks- und Geschossflächen ein 
zusätzlicher Beitrag entsprechend der in § 6 bestimm-
ten Abstufung erhoben.

§ 6 
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a) pro m2 Grundstücksfläche 2,15 €
b) pro m2 Geschossfläche 12,78 €.

(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswas-
ser eingeleitet werden darf, wird der Grundstücksflä-
chenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung 
weg, wird der Grundstücksflächenbeitrag nacherho-
ben.

§ 7 
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.

§ 8 
Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht 
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 
Erstattung des Aufwands für Grundstücks-

anschlüsse
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbes-

serung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung so-
wie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse 
im Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, 
der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Tei-
le der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der 
jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind 
Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen 
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich 
nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsan-
spruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht.

§ 10 
Gebührenerhebung

Die Stadt Wallenfels erhebt für die Benutzung der Ent-
wässerungseinrichtung Grundgebühren und Einleitungs-
gebühren.

§ 11 
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) 
der verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden 

sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend 
mehrere Wasseranschlüsse, wird die Grundgebühr 
nach der Summe des Dauerdurchflusses der einzel-
nen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler 
nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss ge-
schätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserent-
nahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 
Wasserzählern mit Dauerdurchfluss (Q3)
bis 4 m³/h  60,00 €/Jahr.
bis 10 m³/h 120,00 €/Jahr.
bis 16 m³/h 180,00 €/Jahr.
über 16 m³/h 360,00 €/Jahr.

§ 12 
Einleitungsgebühr

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nach-
folgenden Absätze nach der Menge der Abwässer be-
rechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. 
Die Gebühr beträgt 
a) 3,14 € pro Kubikmeter Abwasser (Volleinleitung),
b) 2,82 €  pro Kubikmeter Abwasser, wenn die Einlei-

tung von Niederschlagswasser in das Ka-
nalsystem verboten oder nicht möglich ist 
(Schmutzwassereinleitung).

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus 
der Wasserversorgungseinrichtung und aus der Ei-
gengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen 
abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück ver-
brauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, so-
weit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 
Die Wassermengen werden durch geeichten Wasser-
zähler ermittelt.

 Sie sind von der Stadt Wallenfels zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung 

nicht ermöglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 

ein Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch 
nicht angibt.

 Werden die Wassermengen nicht vollständig über 
Wasserzähler erfasst, werden als dem Grundstück aus 
der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermen-
ge pauschal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum 
Stichtag 1. Januar mit Wohnsitz auf dem heranzuzie-
henden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsäch-
lich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenom-
menen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 
35 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzel-
fällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. 
Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis 
eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehal-
tenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichti-
gen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplomb-
te Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpflichtige 
auf eigene Kosten fest zu installieren hat. Bei land-
wirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für je-
des Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine 
Wassermenge von 18 m³ pro Jahr als nachgewiesen.

 Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehalte-
ne Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem 
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Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Be-
scheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a) Wassermengen bis zu 35 m³ jährlich,
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauch-

te Wasser.
(5) Im Fall des § 12 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch 

insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro 
Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 1. Januar mit 
Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück ge-
meldet ist, unterschreiten würde. In begründeten Ein-
zelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene 
Schätzungen möglich.

§ 13 
Gebührenzuschläge

Für Abwässer im Sinn des § 12 dieser Satzung, deren 
Beseitigung Kosten verursacht, die die durchschnittlichen 
Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 
30 Prozent übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe 
des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des 
Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr erhoben.

§ 14 
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von 
Abwasser in die Entwässerungsanlage. 

(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der 
auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung 
des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals er-
gehenden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht 
die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages 
in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebüh-
renschuld neu.

§ 15 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens der Gebührenschuld Eigentümer des Grund-
stücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf 
dem Grundstück befindlichen Betriebs. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 16 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- 
und die Einleitungsgebühr werden einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. März, 15. Mai, 
15. Juli, 15. September und 15. November jedes Jah-
res Vorauszahlungen in Höhe eines Fünftels der Jah-
resabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine 
solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Stadt Wal-
lenfels die Höhe der Vorauszahlungen unter Schät-
zung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 17 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, 
der Stadt Wallenfels für die Höhe der Abgabe maßgeb-
liche Veränderungen unverzüglich zu melden und über 

den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch 
unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu 
erteilen.

§ 18 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21. Oktober 1997 in 
der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 26. No-
vember 2013 außer Kraft.

Wallenfels, 22. Februar 2022
Stadt Wallenfels

Jens Korn
Erster Bürgermeister

Stadt Wallenfels 09

Benutzungssatzung für die Bücherei  
im Bildungszentrum der Stadt Wallenfels

Aufgrund von Art. 23 i.V.m. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt 
Wallenfels die folgende Benutzungssatzung für die Bü-
cherei im Bildungszentrum der Stadt Wallenfels:

§ 1 Allgemeines
(1) Die Bücherei im Bildungszentrum der Stadt Wallenfels 

ist eine gemeinnützige und öffentlich-rechtliche Ein-
richtung der Stadt Wallenfels.

(2) Jedermann ist berechtigt, die Bücherei im Rahmen die-
ser Benutzungs- und Gebührenordnung zu benutzen. 
Aus wichtigem Grund kann durch die Büchereileitung 
die Zulassung verweigert oder widerrufen werden.

(3) Die Bücherei dient dem allgemeinen Bildungsinteres-
se, der Information, der Aus-, Fort- und Weiterbildung, 
sowie der Freizeitgestaltung.

§ 2 Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der Bücherei im Bildungszentrum wer-
den durch Aushang bekannt gemacht.

§ 3 Anmeldung
(1) Der Benutzer meldet sich unter Vorlage seines gülti-

gen Personalausweises oder einer gleichgestellten 
Legitimation an und erhält einen Benutzerausweis. 

(2) Minderjährige können Benutzer werden, wenn sie das 
7. Lebensjahr vollendet haben. Für die Anmeldung le-
gen sie die schriftliche Einwilligung eines gesetzlichen 
Vertreters vor bzw. dessen Unterschrift auf dem An-
meldeformular. Der gesetzliche Vertreter verpflichtet 
sich gleichzeitig zur Haftung für den Schadensfall und 
zur Begleichung anfallender Entgelte und Gebühren.

(3) Mit seiner Unterschrift erkennt der Benutzer bzw. Er-
ziehungsberechtigte die Benutzungsordnung an und 
stimmt der elektronischen Speicherung seiner Daten 
zur Abwicklung des Ausleihverfahrens und zu statisti-
schen Zwecken zu. Die geltenden gesetzlichen Daten-
schutzbestimmungen werden beachtet. Eine Weiter-
gabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nicht.
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(4) Die Benutzer sind verpflichtet, der Bücherei Änderun-
gen ihres Namens oder ihrer Anschrift unverzüglich 
mitzuteilen.

§ 4 Benutzerausweis
(1) Die Benutzung der Bücherei ist nur mit einem gültigen 

Benutzerausweis zulässig.
(2) Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar und bleibt 

Eigentum der Bücherei. Sein Verlust ist der Bibliothek 
unverzüglich anzuzeigen. Für Schäden, die durch 
Missbrauch des Benutzerausweises entstehen, haftet 
der eingetragene Benutzer bzw. sein gesetzlicher Ver-
treter.

§ 5 Ausleihe, Leihfrist
(1) Gegen Vorlage des Benutzerausweises können Me-

dien für die festgesetzte Leihfrist ausgeliehen werden.
(2) Die Leihfrist für alle Medien (außer Zeitschriften) be-

trägt im Allgemeinen drei Wochen. Für Zeitschriften gilt 
eine Ausleihfrist von zwei Wochen. Vorzeitige Rückga-
be ist im Rahmen der Öffnungszeiten jederzeit mög-
lich.

(3) Die Leihfrist kann vor ihrem Ablauf verlängert werden, 
wenn keine Vorbestellung vorliegt. Telefonische Ver-
längerung während der Öffnungszeiten ist grundsätz-
lich möglich.

(4) Ausgeliehene Medien dürfen nicht an Dritte weiterver-
liehen werden.

§ 6 Verspätete Rückgabe
Bei Überschreiten der Leihfrist kann eine Versäumnisge-
bühr erhoben werden, unabhängig davon, ob eine schrift-
liche Mahnung erfolgte. Bei schriftlicher Mahnung ist zu-
sätzlich eine Verwaltungsgebühr zu entrichten, die die 
Portokosten beinhaltet. 

§ 7 Behandlung der Medien, Haftung
(1) Bücher und andere Medien sind sorgfältig zu behan-

deln. Für Beschädigung oder Verlust ist der Benutzer 
schadenersatzpflichtig. 

(2) Der Schadenersatz bemisst sich bei erheblicher Be-
schädigung oder Verlust nach den Kosten der Wieder-
beschaffung zuzüglich einer Wiedereinarbeitungsge-
bühr.

(3) Vor jeder Ausleihe sind die Medien vom Benutzer auf 
offensichtliche Mängel hin zu überprüfen. Beschädi-
gungen sind dem Bibliothekspersonal unverzüglich 
mitzuteilen.

§ 8 Verhalten in der Bibliothek, Hausrecht
(1) Jeder Benutzer bzw. Besucher hat sich so zu verhal-

ten, dass andere Benutzer nicht gestört oder in der Be-
nutzung der Bibliothek beeinträchtigt werden.

(2) In den Büchereiräumen ist das Rauchen und Essen 
nicht gestattet. Tiere dürfen in die Bibliothek nicht mit-
gebracht werden.

(3) Den Anordnungen des Büchereipersonals ist Folge zu 
leisten. Das Personal übt insoweit das Hausrecht aus. 

§ 9 Haftung der Stadt Wallenfels
Für Garderobe und Wertgegenstände wird Seitens der 
Stadt Wallenfels keine Haftung übernommen. 

§ 10 Inkrafttreten
Die Benutzungssatzung für die Bücherei im Bildungszen-
trum der Stadt Wallenfels tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2022 in Kraft.

Wallenfels, 22. Februar 2022
Stadt Wallenfels

Jens Korn
Erster Bürgermeister

Stadt Wallenfels 10

Gebührensatzung für die Bücherei  
im Bildungszentrum der Stadt Wallenfels

Aufgrund von Art. 2 i.V.m. Art. 8 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG) erlässt die Stadt Wallenfels die folgende 
Gebührensatzung für die Bücherei im Bildungszentrum 
der Stadt Wallenfels:

§ 1 Ausleihgebühren
(1) Für die Benutzung der Bücherei im Bildungszentrum 

der Stadt Wallenfels werden folgende Jahresgebühren 
erhoben:
1. Einzelbeitrag: 10,00 €
2. Kinder- und Jugendliche: 5,00 €

(2) Für die Benutzung der Bücherei im Rahmen des Schul-
unterrichts sowie des Hort- und Kindertagesstättenbe-
triebes werden keine Gebühren nach dieser Gebüh-
rensatzung erhoben.

(3) Die Gebühr für die Erstellung eines Ersatzausweises 
beträgt 3,50 €.

(4) Die Mahngebühr pro Medium und Woche beträgt 
0,50 € zuzüglich eventuell anfallender Gebühren für 
die schriftliche oder mündliche Mahnung.

§ 2 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist der Inhaber eines Benutzeraus-
weises nach § 4 der Benutzungssatzung für die Bücherei 
im Bildungszentrum der Stadt Wallenfels.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld entsteht mit dem Beginn des jewei-
ligen Kalenderjahres.

§ 4 Fälligkeit
(1) Die Gebühren werden mit der erstmaligen Benutzung 

der Bücherei im Jahr fällig.
(2) Die Gebühren werden bei Fälligkeit durch Barzahlung 

in der Bibliothek vereinnahmt. 
(3) Im Falle des § 1 Abs. 4 erhält der Säumige eine Rech-

nung, die er an die Stadtkasse überweisen oder in bar 
begleichen kann.
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§ 5 Inkrafttreten
Die Gebührensatzung für die Bibliothek im Bildungszent-
rum der Stadt Wallenfels tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2022 in Kraft.

Wallenfels, 22. Februar 2022
Stadt Wallenfels 

Jens Korn
Erster Bürgermeister

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


